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Das ist ein echt leidiges Thema in NRW:

Über das Verwaltungskonto des Schulträger dürfen/können wir es nicht laufen lassen.
Ein anderes offizielles Konto dürfen wir als Schule nicht haben

Was bleibt also:

Zweckgebundenes Privatkonto mit Fremdgeldvereinbarung. Wer führt das? Lehrer,
Schulleitung, Klassenpflegschaftsvorsitzende?
Konto des Fördervereins

Alles sehr unschön, weil für viele Aktivitäten eben doch ein Girokonto erforderlich ist und die
Anbieter, die spezialisierte Elterneinzeleinzahlungen annehmen, die absolute Minderheit sind.

1https://www.lehrerforen.de/thread/63359-geldgesch%C3%A4fte-an-schulen/?postID=774054#post774054

https://www.lehrerforen.de/thread/63359-geldgesch%C3%A4fte-an-schulen/?postID=774054#post774054

